
 

 

Satzung des Bayerischen Landesverbands der Vogelzüchter-, 
Vogelliebhaber- und Vogelschutzvereine gegr. 1897 - BLV - e.V. 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Vereinsverband führt den Namen 
„Bayerischer Landesverband der Vogel-
züchter-, Vogelliebhaber- und Vogel-
schutzvereine, gegr. 1897“ e.V.. Die 
Kurzbezeichnung ist „BLV“. Er ist in das 
Vereinsregister eingetragen. 

(2) Der Vereinsverband hat seinen Sitz in 
Nürnberg 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

 
§ 2 

Zweck, Gemeinnützigkeit 
(1) Zweck des BLV ist 

- Pflege und Förderung der Vogelzucht 
- Belehrung und Beratung i.S. der Ge-

setze und Verordnungen insbes. über 
Vogel- und Naturschutz sowie Eigenak-
tivitäten 

- Bekämpfung und Verfolgung von Zuwi-
derhandlungen auf dem Gebiet der Vo-
gelzucht, des Vogelschutzes und des 
Vogelhandels 

- Wahrung der gemeinsamen Interessen 
der Mitglieder und des allgemeinen In-
teresses an der Haltung von Vögeln 

- Unterstützung bei Zusammenschlüssen 
von Vogelzüchtern zu BLV-Vereinen 

- Förderung von Züchtertreffen einzelner 
oder aller Fachgruppen 

- Besorgung der Ausrichtung von ge-
meinsamen Bewertungsschauen 

(2) Der BLV verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S. 
der Gemeinnützigkeitsvorschriften der 
Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig 
und erstrebt in erster Linie keine eigen-
wirtschaftlichen Zwecke. Mittel des BLV 
dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des BLV, die nicht den Zwe-
cken des BLV dienen. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des BLV fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergünstigun-
gen begünstigt werden. 
Bei Auflösung des BLV oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt sein 
Vermögen zwecks unmittelbarer und 
ausschließlicher Verwendung für den 
Vogelschutz an eine gemeinnützige Ein-
richtung, und zwar an LANDESBUND 
FÜR VOGELSCHUTZ IN BAYERN 
E.V., derzeitige Geschäftsstelle: Eisvo-
gelweg 1,  
91161 Hilpoltstein. 
 

§ 3 
 Gliederung des BLV 

(1) Der BLV ist Mitgliedsverband im „Deut-
schen Kanarien- und Vogelzüchter-
Bund (DKB) e.V., gegr. 1947“. Der BLV 
ist ein selbständiger Vereinsverband mit 
eigenen Organen, eigener Verwaltung 
und eigener Satzung. Insbesondere in 
Belangen der Zucht-, Ausstellungs-, 
Beurteilungs- und Bewertungsrichtlinien 
gleicht sich der BLV den Bestimmungen 
des DKB an. 

(2) Der BLV setzt sich aus Vereinen zu-
sammen. Die Vereine sind selbständig. 
Sie haben eigene Organe und Satzun-

gen, deren Handeln bzw. deren Inhalt 
nicht im Widerspruch zu der Organisati-
on BLV einschl. dessen Satzung stehen 
darf. 

(3) Jeder Verein - als Zusammenschluss 
von Vogelzüchtern und Vogelschützern 
oder sonstigen Mitgliedern - unterstützt 
die Interessen und Belange des BLV 
und DKB in seinem Wirkungskreis und 
ist in besonderen Fällen (z.B. Vorliegen 
von Anschlussgründen) an die Empfeh-
lungen des BLV gebunden. 

(4) Dem BLV sind angegliedert die Vereini-
gungen von Preisrichtern der bestehen-
den Fachgruppen. Die Preisrichterver-
einigungen ordnen sich in den beste-
henden satzungsmäßigen Rahmen des 
BLV ein. In ihnen werden alle Fragen 
völlig selbständig beraten und be-
schlossen. Sie fassen jedoch nur solche 
fachtechnischen und verwaltungsmäßi-
gen Beschlüsse, die der Förderung des 
Preisrichterwesens dienen und mit den 
Interessen des BLV und DKB vereinbar 
sind. 

 
§ 4 

Mitglieder des BLV 
(1) Mitglieder im BLV sind nur Vereine. Sie 

sind unmittelbare Mitglieder mit allen 
Rechten und Pflichten. Für das unmit-
telbare Mitglied gilt als Voraussetzung 
die alleinige Zugehörigkeit beim bzw. 
zum BLV soweit im Rahmen der Orga-
nisation DKB das Bundesland Bayern 
als Tätigkeits-, Organisations- und Gel-
tungsbereich betroffen ist. Des Weiteren 
ist der Beitrag an den BLV zu entrich-
ten. 
Sofern Meldung und Beitragszahlung 
erfolgt sind und sonstige Gründe nicht 
entgegenstehen, wird jede Person, die 
Mitglied des BLV-Mitglieds ist, mittelba-
res Mitglied mit allen Pflichten und im 
einzelnen bestimmten Rechten.  
DKB-Mitglieder, die keinem Mitglieds-
verein des BLV angehören, können mit-
telbares Mitglied werden, wenn sie als 
Einzelmitglied in den BLV aufgenom-
men werden.   

(2) Zum Ehrenmitglied des BLV kann jeder 
dem Mitglied des BLV Zugehöriger auf 
Antrag des Gesamtvorstands des BLV 
oder eines Mitglieds werden, sofern be-
sondere Verdienste um den BLV oder 
dessen Ziele vorliegen. Über die Ernen-
nung einschl. der zu führenden Be-
zeichnung entscheidet auf Empfehlung 
des Gesamtvorstands des BLV die Mit-
gliederversammlung. 

(3) Der BLV nimmt auch Fördermitglieder 
auf. Fördermitglied kann jede natürliche 
oder juristische  Person werden. 
 

§ 5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Der Antrag zur Aufnahme in den BLV ist 
unter Beachtung des § 4 der Satzung 
auf einem dafür besonders vorgesehe-
nen Vordruck schriftlich unter Bekannt-
gabe aller geforderten Angaben beim 
Vorstand des BLV einzureichen. 
Soweit in § 4 der Satzung nichts ande-
res festgelegt ist, entscheidet der Vor-
stand des BLV – vertreten durch die 

vom Vorstand bestellten Vorstandsmit-
glieder – über die Aufnahme. Der Vor-
stand ist nicht verpflichtet, etwaige Ab-
lehnungsgründe bekanntzugeben. 

(2) Nach schriftlicher Bestätigung durch 
das/die beauftragte(n) Mitglied(er) des 
BLV-Vorstands beginnt die Mitglied-
schaft. Sie wird in der Mitgliederver-
sammlung oder anderweitig bekannt 
gegeben. Mit der Aufnahme werden die 
Beiträge gemäß § 6 der Satzung, in der 
jeweils beschlossenen Höhe, fällig. 

(3) Jedes unmittelbare Mitglied erhält ein 
Exemplar der Satzung. Es verpflichtet 
sich mit seinen Mitgliedern durch den 
Beitritt zur Anerkennung der Satzung. 
Es trägt Sorge dafür, dass die ihm Zu-
gehörigen entsprechend den Zielen und 
dem Zweck des BLV handeln und die 
Satzung anerkennen. 

 
§ 6 

Beiträge 
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbei-

träge erhoben. Die Höhe der Beiträge 
beschließt die Mitgliederversammlung. 
Der Beitrag wird jeweils mit der Ringbe-
stellung, spätestens jedoch zum 31.10. 
für das darauffolgende Geschäftsjahr 
fällig; bei Neumitgliedern mit der Mel-
dung. 

(2) Mit der Entrichtung des BLV-Beitrags 
wird der Beitrag für DKB-Mitglieder in 
der durch den DKB beschlossenen Hö-
he fällig. 

(3) Die Mitgliederversammlung kann in be-
sonderen Fällen die Erhebung einer 
Umlage und die Entrichtung einer Auf-
nahmegebühr jeweils mit entsprechen-
der Zahlfristfestlegung beschließen. 

(4) Über Stundung und Erlass von zu leis-
tenden Zahlungen an den BLV ent-
scheidet der Vorstand. Seine Entschei-
dung ist unanfechtbar. 

(5) Ehrenmitglieder des BLV unterliegen 
nicht der Beitragspflicht des BLV. 

(6) Höhe und Art der Beiträge nach § 6 
sind Bestandteil der Geschäftsordnung. 
 

§ 7 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, 
freiwilligen Austritt, durch Streichung 
von der Mitgliederliste oder durch Aus-
schluss. 
Der freiwillige Austritt kann nur zum 
Jahresende dem Vorstand gegenüber 
erklärt werden. Die Kündigung muss 
dem Vorstand des BLV schriftlich bis 
spätestens zum 30. September zuge-
stellt sein. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des 
Vorstands von der Mitgliederliste gestri-
chen werden, wenn 

a) es trotz zweifacher schriftlicher Mah-
nung mit der Zahlung von Beiträgen 
gemäß § 6 im Rückstand ist oder die 
Abnahme bestellter Fußringe nicht 
erfüllt. 

b) die Bedingungen der Mitgliedschaft 
des § 4 nicht mehr oder nicht erfüllt 
sind. 

Die Streichung darf erst beschlossen 
werden, nachdem seit der Absendung 
des zweiten Mahnschreibens ein Monat 



 

 

verstrichen und der geforderte Umstand 
nicht beseitigt oder erfüllt ist. Die Strei-
chung ist dem Mitglied schriftlich mitzu-
teilen und der Mitgliederversammlung 
bekanntzugeben. 
Der Ausschluss erfolgt durch Mehr-
heitsbeschluss des Gesamtvorstands. 
Er kann erfolgen bei Vorliegen wichtiger 
Gründe. Diese sind: 
a) Zuwiderhandlungen gegen Ziele, 

Zwecke und Bestimmungen des 
BLV und DKB, 

b) Schädigung des Ansehens und 
Verächtlichmachung des BLV oder 
seiner Mitglieder, 

c) Nichteinhaltung der Aufforderung 
zum Ausschluss von mittelbaren 
Mitgliedern wegen festgestellter 
Ringmanipulation oder Ringbe-
trugs und von mittelbaren Mitglie-
dern wie auch anderen dem Mit-
glied Zugehörigen bei festgestell-
ten Zuwiderhandlungen und Ver-
stößen auf dem Gebiet der Vogel-
haltung, der Vogelzucht und des 
Vogelhandels. 

Der Beschluss ist durch den Vorstand 
schriftlich zu begründen und dem Aus-
zuschließenden zuzustellen. Gegen den 
Ausschlussbeschluss des Vorstands 
steht dem Betroffenen das Recht des 
Widerspruchs beim BLV-Vorstand 
und/oder beim Ehrenrat auf eigene Kos-
ten zu. Der Widerspruch muss innerhalb 
eines Monats ab Zugang des Beschlus-
ses schriftlich beim BLV-Vorstand 
und/oder dem Vorsitzenden des Ehren-
rats eingelegt sein. Der Betroffene ist 
auf sein Verlangen sowohl vom Vor-
stand als auch vom Ehrenrat persönlich 
zu hören. Macht der Betroffene von 
dem Recht des Widerspruchs keinen 
Gebrauch oder versäumt er die Wider-
spruchsfrist, gilt der Beschluss als aner-
kannt und die Mitgliedschaft als been-
det. 
Vor Anrufung des BLV-Vorstands 
und/oder des Ehrenrats als Vermitt-
lungsinstanzen und vor deren Entschei-
dung ist die Anrufung eines Gerichts zu 
unterlassen. 

(2) Unbeschadet der Mitgliedschaftsbeen-
digungsgründe kann ein dem Mitglied 
Zugehöriger als mittelbares Mitglied des 
BLV aufgrund der in § 7 Abs. 1 ange-
führten Gründe mit sofortiger Wirkung 
vom Ringbezug und von dem ihm als 
mittelbaren Mitglied zustehenden Rech-
te ausgeschlossen werden. Zugleich er-
folgt die Aufforderung zum Ausschluss 
an den Mitgliedsverein. Nur dieser kann 
die entsprechenden Schritte des Wider-
spruchs einleiten. 

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind 
die Beiträge nach § 6 voll zu entrichten. 
Diese und andere Ansprüche bleiben 
bestehen und können auf dem Rechts-
weg durch den BLV zwangsweise ein-
getrieben werden. 
Ansprüche an den BLV auf Vergütun-
gen oder Leistungen und Rechte sei-
tens des BLV bestehen nicht, bzw. erlö-
schen mit Beendigung der Mitglied-
schaft. 

§ 8 
Organe des BLV 

(1) Organe des BLV sind 
- Vorstand 
- Gesamtvorstand und 
- Mitgliederversammlung 

§ 9 
Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereinsverbandes 
besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 
2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister, 
dem Ringwart und dem Schriftführer.  

(2) Der 1. und der 2. Vorsitzende (Einzel-
vertretungsbefugnis) oder je 2 der übri-
gen Vorstandsmitglieder gemeinsam 
(Gesamtvertretungsbefugnis) vertreten 
den BLV nach innen und außen. 

(3) Scheiden Vorstandsmitglieder aus dem 
Amt aus und werden ihnen durch die 
Mitgliederversammlung die Ehrenmit-
gliedschaft zuerkannt, sind sie mit dem 
Ehrentitel entsprechend ihrer Funktion 
zu bezeichnen. 
 

§ 10 
Der Gesamtvorstand 

(1) Der Gesamtvorstand besteht aus dem 
durch die Mitgliederversammlung ge-
wählten Vorstand und den durch die 
Mitgliederversammlung gewählten 
Fachgruppenvorsitzenden sowie aus 
den durch die Preisrichtervereinigungen 
gewählten Vorsitzenden. Die Vorsitzen-
den der Preisrichtervereinigungen wer-
den in den Gesamtvorstand entsandt; 
sie können jedoch nach Beschluss der 
Preisrichtervereinigungen durch die 
Mitgliederversammlung gewählt wer-
den. 

(2) Ein Mitglied des Gesamtvorstands kann 
mehrere Ämter im Gesamtvorstand be-
kleiden; dies gilt nicht für den  
1. und 2. Vorsitzenden. 

(3) Einzelaufgaben der Gesamtvorstands-
mitglieder sind in der Geschäftsordnung 
geregelt. 

(4) In den Vorstand / Gesamtvorstand ge-
wählt bzw. entsandt werden können nur 
mittelbare Mitglieder. 

(5) Der Vorstand / Gesamtvorstand führt 
seine Geschäfte ehrenamtlich. Die Mit-
gliederversammlung kann Mitgliedern 
des Vorstands / Gesamtvorstands für 
besondere Aufwendungen eine Zuwen-
dung zusprechen. Allen Mitgliedern des 
Gesamtvorstands können auf Antrag 
die anfallenden Kosten erstattet wer-
den. Die Regelung der Zuwendung und 
der Kostenerstattung ist Bestandteil der 
Geschäftsordnung. 

(6) Übersteigen die anfallenden Arbeiten 
das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tä-
tigkeit, kann hauptamtliches Personal 
unter strikter Beachtung des § 2 Abs. 2 
bestellt werden. Gegebenenfalls ist eine 
Geschäftsstelle einzurichten. 
Diese Maßnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Mitgliederversammlung. 

 
§ 11 

 Amtsdauer, Wählbarkeit 
(1) Der Vorstand / Gesamtvorstand wird 

von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von drei Jahren jeweils in der 
Frühjahrstagung gewählt. 

(2) Die Preisrichtervereinigungen wählen 
ihre Vorsitzenden in zeitlicher Anpas-
sung an die oder bei der Mitgliederver-
sammlung bzw. lassen sie durch die 
Mitgliederversammlung beim Wahlvor-
gang zum Vorstand / Gesamtvorstand 
wählen. 

(3) Jedes Mitglied des Gesamtvorstands 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Sofern 
nicht anderweitig verfahren wird, erfolgt 
die Entsendung der Vorsitzenden der 

Preisrichtervereinigungen nach Ab-
schluss der Wahl des Vorstands / Ge-
samtvorstands. 

(4) Jedes Vorstands / Gesamtvorstands-
mitglied und jeder Vorsitzende der 
Preisrichtervereinigungen ist bei einer 
Wahl durch die Mitgliederversammlung 
einzeln zu wählen.  

(5) Wählbar sind nur BLV-Zugehörige, die 
mittelbare Mitglieder des BLV sind. Bei 
mehreren Bewerbern für ein Vorstands-
/Gesamtvorstandsamt bzw. bei Erfor-
dernis eines weiteren Wahlgangs erfolgt 
die Wahl in schriftlicher und geheimer 
Form. Nähere Festlegungen sind Be-
standteil der Geschäftsordnung. 

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstands / 
Gesamtvorstands während der Amtszeit 
aus dem Gesamtvorstand aus und ist 
kein Vertreter für dieses Amt vorgese-
hen, bestellt der Vorstand / Gesamtvor-
stand erforderlichenfalls bis zum Ablauf 
der ordentlichen Amtszeit einen Vertre-
ter. 

 
§ 12 

 Sitzungen und Beschlussfassung 
des Vorstands 

(1) Der Gesamtvorstand tritt mindestens 
einmal jährlich, in Verbindung mit der 
Frühjahrstagung des BLV zusammen. 
Der Vorstand tritt bei Bedarf, jedoch 
mindestens zweimal jährlich, zusam-
men. 
Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt 
schriftlich durch einen Vorsitzenden o-
der ein beauftragtes Vorstandsmitglied. 
Es können auch andere Personen zu 
Sitzungen eingeladen werden, wenn 
hierzu Notwendigkeit besteht. 
Weitere Festlegungen zu Einladung und 
Fristen sind Bestandteile der Ge-
schäftsordnung. 

(2) Eine Sitzung des Vorstands / Gesamt-
vorstands muss einberufen werden, 
wenn mindestens 50 % der jeweiligen 
Mitglieder des Vorstands / Gesamtvor-
stands dies unter Angabe von Gründen 
beim 1. Vorsitzenden verlangen. 

(3) Der Vorstand / Gesamtvorstand ist be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder ein-
geladen wurden und mindestens die 
Hälfte der Mitglieder, darunter der 1. 
und / oder 2. Vorsitzende, anwesend 
sind. 
Der Vorstand / Gesamtvorstand be-
schließt mit der einfachen Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des anwe-
senden Vorsitzenden - bei Anwesenheit 
beider, die Stimme des  
1. Vorsitzenden - den Ausschlag. 
Über gefasste Beschlüsse ist eine Nie-
derschrift zu erstellen, die vom Schrift-
führer zu unterschreiben und von einem 
Vorsitzenden gegenzuzeichnen ist. Sie 
muss Ort, Zeit, Teilnehmer der Sitzung 
sowie die Beschreibung des Beschluss-
inhalts und das Abstimmungsergebnis 
enthalten. 

(4) Bei Fachgruppenangelegenheiten sind 
die Fachgruppenvorsitzenden einzula-
den. 

 
§ 13 

 Zuständigkeit des Vorstands 
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenhei-

ten des BLV zuständig, soweit sie nicht 
dem Gesamtvorstand zuzuordnen sind. 
Er hat vor allem folgende Aufgaben: 



 

 

- Vorbereitung und Durchführung von 
Mitgliederversammlungen, 

- Einberufung der Mitgliederversammlung 
und Aufstellung der Tagesordnung, 

- Ausführung der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung und des Gesamtvor-
stands, 

- Führung einer Übersicht über die zu er-
wartenden Einnahmen und Ausgaben 
für jedes Geschäftsjahr sowie Kassen-
führung, 

- Erarbeitung von Vorschlägen für den 
Gesamtvorstand und die Mitgliederver-
sammlung. 

(2) Der Gesamtvorstand hat vor allem fol-
gende Aufgaben: 

- Erarbeitung von Beschlüssen und Vor-
schlägen für den Bereich der Vogel-
zucht und des Vogelschutzes; soweit 
erforderlich für den Bereich der Fach-
gruppen und der Preisrichtervereinigun-
gen, Erarbeitung von Vorschlägen zu 
Ehrenmitgliedschaft und sonstigen Eh-
rungen bzw. Auszeichnungen, 

- Beschlussfassung über den Ausschluss 
von Mitgliedern, 

- Erarbeitung von Vorschlägen zu Ab-
schluss und Kündigung von Arbeitsver-
trägen, 

- Erstellung der Jahresberichte, 
- Einberufung außerordentlicher Mitglie-

derversammlungen einschließlich Auf-
stellung der Tagesordnung. 

 
§ 14 

 Mitgliederversammlungen 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus 

den anwesenden, stimmberechtigten 
Mitgliedern, vertreten durch Delegierte. 

(2) Eine Mitgliederversammlung muss min-
destens einmal jährlich einberufen wer-
den. 

 Bei Neuwahlen, die alle 3 Jahre stattfin-
den, ist eine Mitgliederversammlung, 
die als „Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen“ zu bezeichnen ist, einzube-
rufen. 

 Die Einberufung der Mitgliederver-
sammlung muss schriftlich durch einen 
Vorsitzenden mindestens 4 Wochen vor 
dem Versammlungstermin erfolgen. Die 
Einberufung kann auch unter Bekannt-
gabe von Ort und Zeit sowie der Tages-
ordnungspunkte mindestens 4 Wochen 
vorher durch die Veröffentlichung im In-
formations- und Fachorgan des DKB er-
folgen. 

(3) Anträge an den BLV sind bis spätestens 
30.06., soweit sie den DKB betreffen bis 
spätestens 31.01., beim Vorstand 
schriftlich mit Begründung einzureichen. 
In besonderen Fällen kann die Mitglie-
derversammlung auf Vorschlag des 
Vorstands die Zulässigkeit und Behand-
lung von nachgereichten Anträgen be-
schließen. 

(4) Der Ort der Herbsttagung , bestimmt 
sich aus dem Ort der Durchführung der 
Bayerischen Meisterschaft. 

 
§ 15 

Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet 

unbeschadet weiterer in der Satzung 
festgelegter Zuständigkeiten über 

1) Entgegennahme der Geschäftsbe-
richte, 

2) Genehmigung des Kassenberichts 
und des Revisionsberichts, 

3) Entlastung des Vorstands / Ge-
samtvorstands 

4) Festsetzung der Höhe und der Fäl-
ligkeit von Beiträgen, 

5) Entscheidung über Ehrenmitglied-
schaft, 

6) Beschlussfassung über Änderung 
der Satzung, des Zwecks des BLV 
sowie die Auflösung des BLV, 

7) Beschlussfassung über eingegan-
gene Anträge an den BLV und DKB 
sowie über die im Fachorgan des  
DKB veröffentlichten Anträge an die 
Mitgliederversammlung (Hauptta-
gung) des DKB. Entgegennahme 
der  Beschlüsse der Fachgruppen 
des BLV über fachgruppenspezifi-
sche Anträge an den BLV sowie 
über im Fachorgan des DKB veröf-
fentlichte Anträge an die DKB-
Fachgruppen. 

8) Entgegennahme von Ehrenratsbe-
richten, 

9) Wahl des Vorstands, der Fachgrup-
penvorsitzenden und gegebenen-
falls der Vorsitzenden der  Preis-
richtervereinigungen, 

10) Wahl der Kassenrevisoren, 
11) Wahl des Ehrenrats. 

(2) Soweit das Gesetz oder die Satzung 
nichts anderes bestimmen, ist für Sat-
zungsänderungen eine einfache Mehr-
heit der erschienenen Mitglieder erfor-
derlich. Zur Änderung des Zwecks des 
BLV ist die Zustimmung aller Mitglieder 
erforderlich; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muss schriftlich 
erfolgen. 

 Zur Auflösung des BLV bedarf es einer 
3/4 Mehrheit der erschienenen Mitglie-
der. 

(3) Über Mitgliederversammlungen sind 
Protokolle zu führen. Die Protokolle sind 
als Zusammenfassung im Informations- 
und Fachorgan des DKB oder ander-
weitig zu veröffentlichen. Sie sind vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und von 
einem Vorsitzenden gegenzuzeichnen. 

 
§ 16 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 
(1) Der Gesamtvorstand kann aufgrund 

eines mit 3/4 gefassten Be-     schlus-
ses eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einberufen. Diese muss 
einberufen werden, wenn das Interesse 
des BLV es erfordert oder wenn die 
Einberufung von einem Viertel der Mit-
glieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
verlangt wird. 

(2) Für die außerordentliche Mitglieder-
versammlung gelten die Vorschriften 
der §§ 13, 14, 15 entsprechend. 

 
§ 17 

Stimmrecht und Antragsrecht zur Mitglie-
derversammlung 

1) Jedes anwesende Mitglied des BLV 
hat in der Mitgliederversammlung 
eine Stimme. Die Stimmberechtig-
ten haben sich in die Anwesenheits-
liste einzutragen. 

2) Anträge können alle Mitglieder nach 
§ 4 Abs. 1 und 2 stellen. 

3) Das Antrags- und Stimmrecht kann 
nicht übertragen werden, auch nicht 
auf andere Mitglieder. 

 
§ 18 

Ehrengericht 
(1) Das Ehrengericht soll aus mindestens 

3, höchstens aus 5 Personen bestehen, 
die möglichst langjährige und verdiente 
Mitarbeiter nach § 4 sind. Sie dürfen 
kein Amt im Gesamtvorstand bekleiden. 
Das Ehrengericht ist ein neutrales und 
unabhängiges Gremium. Es hat keinen 
Einfluss auf die Geschäftsführung des 
Vorstands / Gesamtvorstands. Es gibt 
sich eine eigene Geschäftsordnung. Die 
gewählten Mitglieder des Ehrengerichts 
wählen aus ihren Reihen einen Spre-
cher. 

(2) Hauptaufgabe des Ehrengerichts ist es, 
bei Streitigkeiten in Angelegenheiten 
des BLV oder zwischen dessen Mitglie-
dern schlichtend einzugreifen und den 
betroffenen Parteien Vermittlungsvor-
schläge zu unterbreiten. 

 Wird ein Mitglied nach § 4 durch Be-
schluss des Gesamtvorstands ausge-
schlossen, kann es neben dem Wider-
spruch beim Gesamtvorstand auch Wi-
derspruch beim Ehrengericht nach 
Maßgabe des § 7 einlegen und das Eh-
rengericht mit der Wahrnehmung seiner 
Interessen betrauen. 

 Auch der Vorstand / Gesamtvorstand 
kann das Ehrengericht anrufen. 

(3) Über Sitzungen des Ehrengerichts sind 
Protokolle zu führen. 

(4) Anfallende Kosten regelt die Geschäfts-
ordnung. 

 
§ 19 

Fußringe 
(1) Die hierzu notwendigen Bestimmungen 

sind den Bestimmungen des DKB an-
geglichen. Weiteres regelt die Ge-
schäftsordnung. 

 
§ 20 

Veranstaltungen, Bewertungsschau 
(1) Zum Zweck des Erfahrungsaustau-

sches, von Diskussionen und Vorträgen 
kann der BLV neben der Mitgliederver-
sammlung nach § 14 weitere Versamm-
lungen durchführen. Festlegungen hier-
zu sind Bestandteil der Geschäftsord-
nung. 

(2) Jährlich am Ende eines Zuchtjahres soll 
ein BLV-Mitgliedsverein eine Bewer-
tungsschau (Ausstellung mit Prämie-
rung) durchführen. 

 Der BLV erteilt je nach Finanzlage und 
Beteiligung für die züchterischen Leis-
tungen Medaillen und sonstige Aus-
zeichnungen. 

 Die Bewertungsschauen werden nach 
den beschlossenen Ausstellungsord-
nungen des DKB durchgeführt. Die 
Ausstellungsordnung des BLV ist Be-
standteil der Geschäftsordnung. 

 
 
 
 
 
 

§ 21 
Fachgruppen und  

Preisrichtervereinigungen 
 des BLV 

(1) Die Fachgruppenvorsitzenden gehören 
dem Gesamtvorstand an. Sie tragen 
Sorge dafür, dass die Ausstellungsord-
nung entsprechend den gefassten Be-
schlüssen laufend auf dem neuesten 
Stand gehalten wird. 



 

 

 In den Fachgruppen werden fachspezi-
fische Fragen behandelt. Ebenfalls er-
folgen in den Fachgruppen die Be-
schlussfassungen über fachgruppen-
spezifische Anträge an den BLV sowie 
über die im Fachorgan des DKB veröf-
fentlichten Anträge an die Fachgruppen 
des DKB. Die Fachgruppenleiter des 
BLV unterrichten die Mitgliederver-
sammlung des BLV über den Beschlus-
sinhalt und das Abstimmungsergebnis. 
Sie geben die Beschlussfassung an den 
Schriftführer des BLV weiter. Beschlüs-
se dürfen der Satzung und dem Zweck 
des BLV nicht zuwiderlaufen. 

(2) Die Vorsitzenden der Preisrichterverei-
nigungen gehören dem Gesamtvor-
stand an. Sie tragen Sorge dafür, dass 
unter Beachtung des § 3 Abs. 4 eine 
Geschäftsordnung erstellt ist, die alle 
Belange der Preisrichter regelt und die 
entsprechend den gefassten Beschlüs-
sen laufend auf dem neuesten Stand 
gehalten wird. 

(3) Soweit besondere Gründe nicht entge-
genstehen, soll das Amt des Vorsitzen-
den der Fachgruppe und des Vorsitzen-
den der Preisrichtervereinigungen in 
Personalunion ausgeübt werden. 

 
 
 
 

§ 22 
Vereine 

(1) Die Vereine unterstützen den BLV und 
DKB auf örtlicher Ebene auf den Gebie-
ten der Vogelzucht und des Vogel-
schutzes. Sie führen am Ende des 
Zuchtjahres nach Möglichkeit Bewer-

tungen nach der Ausstellungsordnung 
des BLV/DKB durch. 

 Ein Mitgliedsverein des BLV ist berech-
tigt, sich mit dem Zusatz „Mitglied des 
BLV“ oder dergleichen in das Vereins-
register eintragen zu lassen.  

 
§ 23 

Auflösung des BLV 
(1) Der BLV kann nur durch Beschluss ei-

ner Mitgliederversammlung nach § 14 
und § 16 mit der ¾-Mehrheit der er-
schienenen Mitglieder aufgelöst wer-
den. 

(2) Erforderlich ist, dass die Abstimmung 
zur Auflösung in den beiden - vor der in 
§ 14 genannten Einberufungsfrist - er-
scheinenden Ausgaben des Informa-
tions- und Fachorgans des DKB publi-
ziert wird.  

(3) Der Auflösungsbeschluss hat die Ent-
scheidung über die Verwendung etwaig 
vorhandenen Vermögens an den in 
§ 2 festgelegten Empfänger zu enthal-
ten. 

 
§ 24 

Inkrafttreten der Satzung 
(1) Die Satzung wurde in der Mitgliederver-

sammlung, Herbsttagung, des BLV am 
29.09.1985 in Ansbach mit 95 Ja-
Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 2 
Stimmenthaltungen in Anwesenheit der 
Delegierten von 97 unmittelbaren, 
stimmberechtigten Mitgliedern des BLV 
beschlossen. 

(2) Die Satzung tritt mit Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. 

 
Eintragung: 

Die Satzung in der gültigen Fassung ist 
am 29. September 1985 errichtet und in 
§ 15 (Zuständigkeit der Mitgliederver-
sammlung) Absatz 3 am 27. September 
1987 geändert. 
§ 14 Abs. 2 und 3 wurden gemäß Be-
schluss der Mitgliederversammlung am 
6. Mai 1990 geändert. 
§ 9 Abs. 1 wurde gemäß Beschluss der 
Mitgliederversammlung am 27. Sep-
tember 1992 geändert. 
Gemäß Beschluss der Mitgliederver-
sammlung am 5. Mai 2002 wurde die 
Satzung in folgenden §§ geändert: § 1 
Abs. 1; § 2 Abs. 1; § 3 Abs. 1+4; § 4; § 
6 Abs. 1+2; § 10 Abs. 1+5; § 11 Abs. 1-
4; § 12 Abs. 1+4; § 13 Abs. 2; § 14 Abs. 
3+4; § 15 Abs. 1 Pkt. 5+7+9; § 17 Abs. 
1 und § 21. 
Gem. Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 25. September 2005 
wurde die Satzung in den §§ 4 und 17 
geändert. 
Gem. Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 30. September 2007 
wurde die Satzung in den §§ 9 und 17 
geändert. 
Gem. Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 29. März 2009 wurde 
die Satzung im § 14, Abs. 3 geändert. 
Gem. Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 25. September 2016 
wurde die Satzung im § 15, Abs. (2) ge-
ändert. 
Gem. Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 02. April 2017 wurde die 
Satzung im § 17, Abs. (1) geändert. 

 Die Satzung wurde am 24. August 1988 
beim Amtsgericht Nürnberg in das Ver-
einsregister unter Nr. 2227 eingetragen.

 


